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Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 

1236K – VORSORGE FÜR GEBÄUDE 

Folgende Deckungserweiterungen sind mitversichert, und zwar mit der in der Polizze dokumentierten Versicherungssumme: 
 

Vorsorgeversicherung für Gebäude 
Die Vorsorgeversicherung deckt Wertsteigerungen, Neu-, Zu- und Umbauten, Instandsetzungen, Neuanschaffungen und 

Auswechslungen. 

Sie dient ferner zum Ausgleich einer Unterversicherung, wobei sie im Schadensfall auf die Versicherungssummen jener Positionen 

aufgeteilt wird, für die sie vereinbart ist und bei denen eine Unterversicherung vorliegt. Die Verteilung richtet sich nach der bei den 

einzelnen Positionen bestehenden Unterversicherung. 

Die Vorsorgeversicherung gilt jedoch nicht für Versicherungssummen auf „Erstes Risiko“. 

Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Sachen, die einer anderen Betriebsart als jener, die zur Kalkulation des Risikos herangezogen 

wurde, dienen. 

 

 


